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die Grundsätze der Tätigkeit des Staatsrates, des 
Ministerrates, des Nationalen Verteidigungsrates, 
des Obersten Gerichts und des Generalstaatsanwalts.

Die Volkskammer wählt den Vorsitzenden und die 
Mitglieder des Staatsrates, den Vorsitzenden und 
die Mitglieder des Ministerrates, den Vorsitzenden 
des Nationalen Verteidigungsrates, den Präsidenten 
und die Richter des Obersten Gerichts und den 
Generalstaatsanwalt. Sie können jederzeit von der 
Volkskammer abberufen werden.

Die Volkskammer bestätigt Staatsverträge der Deut
schen Demokratischen Republik und andere völker
rechtliche Verträge, soweit durch sie Gesetze der 
Volkskammer geändert werden. Sie entscheidet über 
die Kündigung dieser Verträge.

Die Volkskammer beschließt über den Verteidi
gungszustand der Deutschen Demokratischen Re
publik. Im Dringlichkeitsfalle ist der Staatsrat be
rechtigt, den Verteidigungszustand zu beschließen. 
Der Vorsitzende des Staatsrates verkündet den Ver
teidigungszustand.

Die Volkskammer kann die Durchführung von 
Volksabstimmungen beschließen.
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